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1. Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EG der Kommission vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) hat die zentrale Bedeutung für den Vogel-
schutz in Europa. Sie war der erste Rechtsakt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
auf dem Gebiet des Naturschutzes und hat den länderübergreifenden Schutz wildlebender 
Vogelarten und ihrer Lebensräume zum Ziel.   
 
Gemeinsam mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) bildet die Vogelschutz-
Richtlinie das europäische Naturschutzprojekt "NATURA 2000", das Arten und Lebensräume 
innerhalb der EU in einem Länder übergreifenden Biotopverbundnetz schützen und damit die 
biologische Vielfalt dauerhaft erhalten soll. Wesentliche Bestandteile beider Richtlinien sind 
Anhänge, in denen zu schützende Arten und Lebensräume benannt sind. Seit dem 
01.09.1998 sind diese europäischen Vorgaben durch das Bayerische Naturschutzgesetz in 
Landesrecht überführt. 
 
Die VSchRL hat nicht nur die Bewahrung einer ausreichenden Vielfalt und Flächengröße der 
Habitate, sondern auch die Wiederherstellung entsprechender Strukturen und überlebensfä-
higer Populationen zum Ziel. Diese Anforderungen bestehen zunächst in und außerhalb von 
Schutzgebieten. Für Arten, die vom Aussterben bedroht sind, wegen ihres geringen Be-
stands oder ihrer eingeschränkten örtlichen Verbreitung als selten gelten oder sehr sensibel 
auf Veränderungen in ihrem Lebensraum reagieren (Anhang I-Arten der VSchRL) wurden 
darüber hinaus besondere Schutzziele definiert. Hier sollten die zahlen- und flächenmäßig 
geeignetesten Gebiete zu europäischen Vogelschutzgebieten (=Special Protection Area 
(SPA)) erklärt werden, um den dauerhaften Schutz ihrer Lebensgrundlagen zu gewährleis-
ten. Die Schutzbestimmungen des Art. 4 der VSchRL schließen auch die Vermehrungs-, 
Mauserï und Überwinterungsgebiete sowie die Rastplätze in Wanderungsgebieten der re-
gelmäßig auftretenden Zugvogelarten mit ein. 
 
Derzeit sind in Bayern 84 Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) mit 549.706 ha (davon rd. 
307.000 ha Wald) gemeldet und durch die Verabschiedung der Vogelschutzverordnung 
(VoGEV) zum 01. September 2006 rechtskräftig. 
In der VoGEV sind für jedes SPA die Erhaltungsziele (Arten und deren Lebensräume) be-
schrieben. Diese sind in der Regel deckungsgleich mit den Angaben in den zugehörigen 
Standarddatenbögen (SDB). 
Neben den allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzge-
setzes zum Individualschutz aller Vogelarten, ist für diese Gebiete somit ein besonderes Ge-
bietsmanagement gefordert. Veränderungen und  Störungen, die die schützenswerten Arten 
und deren Lebensräume erheblich beeinträchtigen, sollen dadurch verhindert werden (Um-
setzung Art. 13c BayNatschG: ĂVerschlechterungsverbotñ). 
 

1.2  Zielsetzung 

Aufbauend auf dem ĂBayerischen Konzept zur Ersterfassung von Waldarten in Natura 2000 
Vogelschutzgebietenñ (BINNER et al. 2005), wird im Folgenden die Vorgehensweise zum Ge-
bietsmanagement der waldrelevanten Vogelarten in den Waldflächen der bayerischen Vo-
gelschutzgebiete beschrieben. 
 
Diese Anleitung gilt für die Ersterfassung/ Erhebung der Grundlagen-Daten und deren Be-
wertung im Rahmen des Managementplanes. Auf dieser Grundlage sind auch Wiederho-
lungsaufnahmen möglich, die jedoch nicht Bestandteil dieses Konzeptes sind. 
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Die Arbeitsanweisung gibt einen Rahmen vor, stellt aber keine im Detail verbindliche Vorga-
be für Bewertung und Maßnahmen dar. In jedem Fall gelten die konkreten Erfordernisse des 
jeweiligen Gebietes.  
 
Die Ersterfassung/ Datenrecherche muss eine Aussage über den Gesamtbestand der zu 
erfassenden Arten/Schutzgüter im Gebiet zulassen. Bei großen Gebieten müssen dazu ent-
sprechend geeignete Probeflächen (Zählgebiete) eingerichtet werden.  
 
Die Beschreibung des Erhaltungszustandes einer Art ergibt sich aus der Bewertung der Po-
pulation (Siedlungsdichte/ Aktivitätsdichte & Bestandstrend) des Habitates (strukturelle Aus-
stattung, Größe und Kohärenz, Trend) und möglicher Beeinträchtigungen (LANA & FCK 
2004). 
  
Die Bewertung der lokalen Population erfolgt, gemäß den Vorgaben der LANA & FCK, nach 
einem ĂA-B-C-Ampel-Schemañ. 
 
Das Gebietsmanagement in den Vogelschutzgebieten ersetzt oder mindert nicht die all-
gemein gültigen artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes.  
Aufgabe des Natura 2000-Gebietsmanagements in Vogelschutzgebieten ist es, die für das 
jeweilige Gebiet genannten Vogelarten in einen günstigen Erhaltungszustand zu wahren 
oder diesen wiederherzustellen. 
 

1.3 Erhaltungsziele und Herleitung der Kartierkulisse 

1.3.1  Allgemein 

Die vogelschutzfachlichen Ziele stehen auch in Vogelschutzgebieten anderen, gleichberech-
tigten Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Wasserbaus und der Land-
nutzung gegenüber.  
In der VoGEV sind für jedes Vogelschutzgebiet die Arten und deren Lebensräume genannt 
(=Erhaltungsziele) für die ein günstiger Erhaltungszustand gewahrt werden muss.  
Neben Arten, die  

a) vom Aussterben bedroht sind,  
b) aufgrund ihres geringen Bestands oder ihres begrenzten Vorkommensgebietes als 

selten gelten und/ oder ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa haben  
c) sehr sensibel auf Veränderungen in ihren Lebensräumen reagieren 

sind dies auch Arten, die 
d) aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraumes besonderer Aufmerksam-

keit bedürfen (Art. 4 (1) VS-RL). 
 
Die Bewahrung dieser Arten und ihrer Lebensräume steht stellvertretend für die Bewahrung 
der Biologischen Vielfalt in unserer Landschaft. Sie orientiert sich in erster Linie an der natür-
lichen/ naturnahen Artausstattung aber auch an der kulturhistorisch gewachsenen Vielfalt 
bestimmter Lebensräume.   
Da sich die strukturelle Ausstattung auch in ungenutzten Waldbeständen, im Rahmen dyna-
mischer Wachstums- und Zerfallsprozesse, kleinflächig fortlaufend verändert, ist die alleinige 
Konservierung bestimmter ĂWaldbilderñ nicht Ziel dieser Bem¿hungen.  
Vielmehr kommt dem gezielten Management von schützenswerten Arten, die gleichzeitig die 
Funktion von Schirm-, Leit- oder Indikatorarten einnehmen oder von deren Vorkommen an-
dere Arten abhängig sind (z.B. Schlüsselarten wie Spechte), besondere Bedeutung zu.   
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Allgemeine Grundsätze: 
 

 Die im Standarddatenbogen (SDB) bzw. in der VoGEV genannten und im Gebiet vor-
kommenden Arten sind grundsätzlich Schutzgüter und werden in der Management-
planung entsprechend bearbeitet.  

 

 Wenn notwendig, werden in Absprache zwischen LfU, der jeweiligen hNB und der 
LWF innerhalb der Arten des SDB/der VoGEV im jeweiligen Gebiet vorrangige 
Schutzgüter (= Zielarten) benannt.  
Dadurch soll möglichen Zielkonflikten (z.B. gegensätzliche Erhaltungsmaßnahmen für 
verschiedene Vogelarten in einem bestimmten Waldort) vorgebeugt werden. 
Auf diesen Arten liegt der Planungs- und Kartierschwerpunkt.  
Durch die Nennung der Zielarten im Gebiet, eröffnet sich den fachlich zuständigen 
Behörden auch noch einmal die Möglichkeit, die Angaben des SDB fachlich zu ge-
wichten (wenn z.B. nach zwischenzeitlich stattgefundenen Untersuchungen umfang-
reicheres Datenmaterial zur Verfügung steht, als zum Zeitpunkt der Gebietsauswei-
sung).   

 

 Die SDBs enthalten z.T. auch Arten, die auf Einzelbeobachtungen beruhen und de-
ren Population im jeweiligen Gebiet kein signifikantes/ landesweit bedeutsames/ ge-
bietstypisches Vorkommen darstellt. Für diese Arten erfolgt, neben einer gezielten 
Gebietsrecherche, nur eine beiläufige Datensammlung im Rahmen der notwendigen 
Kartierarbeiten (nachrichtliche Erfassung).  

 

 Artvorkommen in einem Gebiet, die landesweit und regional bedeutsam sind, aber 
erst nach Ausweisung des Vogelschutzgebietes bekannt wurden und deshalb im 
SDB/VoGEV nicht genannt sind, können nur nach Rücksprache mit den Landesan-
stalten und nach Entscheidung des StMUG in Abstimmung mit dem StMELF über ei-
ne Nachmeldung im SDB kartiert und bewertet werden.  

 

 Gastvogelvorkommen spielen im Wald keine vorrangige Rolle. 
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1.3.2  Waldrelevante Vogelarten gem. Anhang I-und Art. 4 (2) VSchRL sowie  
sonst. Charaktervogelarten gem. VoGeV 

Tab. 1. Waldrelevante und wertbestimmende Arten: Arten der Vogelschutzrichtlinie Anhang I und Zugvo-

gel-Arten gem. Art. 4 (2) VSchRL (Grundlage für die Ausweisung von SPAs und Gebietskartierung) sowie 

sonst. Charaktervogelarten in alphabetischer Reihenfolge; angegeben ist jeweils die Populationsgröße 

(Brutpaare) für Bayern nach BEZZEL et al. (2005). 

Art RL Bay Brutpaare in Bayern 

Anhang I Arten der VS-RL 

Auerhuhn   Tetrao urogallus 1 800-1000 Ind. 

Dreizehenspecht   Picoides  tridactylus 2 700-1000 

Eisvogel   Alcedo atthis V 1500-2000 

Fischadler   Pandion haliaetus 1 3  

Grauspecht   Picus canus 3 1500-3000 

Habichtskauz   Strix uralensis 2 5 

Halsbandschnäpper   Ficedula albicollis V 1500-2000 

Haselhuhn   Tetrastes bonasia V 1000-1500 

Heidelerche   Lullula arborea 1 300-400 

Mittelspecht   Dendrocopos medius V 1500-2500 

Raufußkauz   Aegolius funereus V 400-500 

Rotmilan   Milvus milvus 2 500-700 

Schwarzmilan   Milvus migrans 3 300-400 

Schwarzspecht   Dryocopus martius   V 5000-10.000 

Schwarzstorch   Ciconia nigra 3 60-70 

Seeadler   Haliaeetus albicilla 1 2-3 

Sperlingskauz   Glaucidium passerinum    V 600-2000 

Weißrückenspecht   Dendrocopos leucotos 2 250-400 

Wespenbussard   Pernis apivorus 3 700-1000 

Ziegenmelker   Caprimulgus europaeus 1 300-600 

Zwergschnäpper   Ficedula parva 2 250-500 

Zugvogelarten gem. Art. 4 (2) VS-RL und sonst. Charakterarten 

Baumfalke Falco subbuteo V 500ï800 

Baumpieper Anthus trivialis 3 60.000ï120.000 

Beutelmeise Remiz pendulinus 3 200ï300 

Dohle Coloeus monedula V 10.000ï20.000 

Gänsesäger   Mergus merganser 2 250-290 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 8.000ï12.000 

Grünspecht Picus viridis V 3000ï5000 

Habicht Accipiter gentilis 3 1000ï1800 

Hohltaube Columba oenas V 3000ï6000 

Kleinspecht Dryobates minor V 800ï2000 

Mauersegler Apus apus - baumbrütend 
V 

wenige Nachweise im 

Spessart 

Pirol Oriolus oriolus  V 5.000ï10.000 

Raubwürger Lanius excupitor 1 80ï120 

Ringdrossel Turdus torquatus V 10.000-15.000 

Schellente   Bucephala clangula 2 30-40 
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Sperber  Accipiter nisus - 1500-3500 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca - 15.000ï30.000 

Waldkauz Strix aluco - 5000ï10.000 

Waldschnepfe Scolopax rusticola V 1000-2000 

Waldwasserläufer   Tringa ochropus 2 20-30 

 

Die genannten Anhang I-Arten der VSchRL stehen als Leit- und Indikator-Arten für beson-

ders wertvolle Strukturen/ Lebensräume in unserer Landschaft. 

Auf ihnen liegt der Planungsschwerpunkt. 

 

Liegen ausreichend aktuelle Daten vor, die den Vorgaben der Methodenstandards entspre-

chen und die den aktuellen Brutbestand wiedergeben, kann auf eine erneute Kartierung ver-

zichtet werden. 

 
 

2. Vorarbeiten zu den Kartierungen 

2.1 Einteilung der Vogelarten in Kartier-Kategorien 

Die Vogelarten, für die das Gebietsmanagement erfolgen soll, gehören überwiegend zu den 
seltenen und heimlichen Arten mit z.T. nur punktuellem Vorkommen. 
Eine ausschließlich zufällige Verteilung standardisierter Probeflächen, könnte deshalb hier 
für viele Arten nur unbefriedigende Ergebnisse liefern und wäre vor allem für das Schutzge-
bietsmanagement unzureichend. 
 
Die bei einigen Arten vorhandene, enge Bindung an bestimmte Strukturen auf Landschafts- 
und Biotopebene, bis hin zur strukturellen Ausstattung des einzelnen Baumes, erfordert eine 
differenzierte Vorgehensweise. 
Die zu kartierenden Arten werden deshalb im jeweiligen SPA in verschiedene Kategorien 
unterteilt: 
 

2.1.1 Kategorie 1:  Arten mit großflächigem Habitat oder schwer modellierba-
rem Habitat 

Arten, die in großen Teilen oder auf der Gesamtfläche eines SPAs vorkommen können und 

deren potenzielles Habitat homogen verteilt oder nur bedingt eingrenzbar ist, werden auf der 

gesamten Waldfläche kartiert (z.B. Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard) oder über ein 

Wald-Probeflächenraster erfasst, dass gestaffelt nach Flächengröße mindestens 10 % des 

SPAs  (SÜDBECK et al. (2005), LAG-VSW (2001)) abdeckt (siehe Kapitel 2.2).  

 

Die Verteilung der einzelnen Probeflächen (mit jeweils 400 ha Größe; siehe 2.2.3) auf die 

Gesamtfläche eines SPA wird zu Beginn der Ersterfassung zufallsausgewählt, in sehr hete-

rogenen Gebieten auch gerichtet festgelegt (z.B. durch Berücksichtigung eines Höhengradi-

enten). Je nach Größe und Ausformung des SPA, kann der Anteil der Probeflächen ggf. bis 

auf die gesamte Gebietsfläche erweitert werden. Die Probeflächen werden auf Dauer ange-

legt (= potenzielle Monitoringflächen). Bei möglichen Wiederholungsaufnahmen sollen die 

Erhebungen wieder auf denselben Flächen erfolgen, um belastbare Zeitreihen/ Vergleichs-

werte zu erhalten.  
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2.1.2 Kategorie 2:  Arten mit kleinflächigem oder modellierbarem Habitat 

Lässt sich das potenzielle Habitat einer Art aufgrund definierbarer Habitatpräferenzen ein-

grenzen (z.B. durch GIS-Modellierung, Luftbildauswertung, Befragung der örtlichen Revierlei-

ter oder lokaler Experten), wird die auf diese Weise vorabgegrenzte Suchraumkulisse durch 

den Kartierer vor Ort auf ĂEignungñ hin ¿berpr¿ft und kartiert (z.B. Bachlauf f¿r die Erfassung 

des Eisvogels). 

Zur Erstellung dieser Suchraumkulisse wird also das gesamte SPA auf geeignete Habi-

tatstrukturen hin untersucht. Die Modellierungskriterien (z.B. Baumbestandsalter) werden 

allgemein etwas weiter ausgelegt und erst vom Artkartierer/ Artspezialist auf das tatsächlich 

potenziell besiedelbare Habitat eingegrenzt. Dadurch soll vermieden werden, dass durch 

eine zu enge Abgrenzung des Suchraumes vorhandene Brutreviere übersehen werden.  

 

2.1.3 Kategorie 3: Seltene Arten  

Wertbestimmende Arten, die in Bayern beispielsweise am Rande ihres Verbreitungsgebietes 

sind oder nur als Einzelindividuen auftreten, sind oft bereits Teil eines 

Monitoringprogrammes oder zumindest den Experten bekannt. Oftmals gibt es auch Zufalls-

beobachtungen dieser Arten. Zuallererst sollten bekannte Brutplätze gezielt kartiert werden. 

Vermutete (Neu-)Vorkommen oder Kartierungslücken bestehender Programme sollen über-

prüft werden. Bei Arten der Kategorie 3 wird also im Normalfall von der starren und systema-

tischen Revierkartierung Abstand genommen. 

 

2.1.4 Ausnahmen 

Sind in kleineren SPAs die Habitatstrukturen von normalerweise großflächig agierenden Ar-

ten aufgrund topographischer oder anthropogener Ursachen offensichtlich abgrenzbar, so 

können die Kartierarbeiten auf diese Teilflächen beschränkt werden (z.B. bei verinselten au-

ßeralpinen Weißrückenspecht-Vorkommen). 

 

Ebenso können gut modellierbare Habitatstrukturen so großflächig auftreten, dass die Vor-

züge einer Eingrenzung der Suchraumkulissen nicht mehr zur Geltung kommen (z.B. groß-

flächig deckungsreiche Haselhuhnlebensräume). In diesen Gebieten können dann auch in-

nerhalb der modellierten Habitate standardisierte Probeflächen (siehe Kategorie 1 bzw. 

Punkt 2.2.2) angelegt und diese auf ganzer Fläche kartiert werden. 

2.2 Festlegung der Zählgebiete 

2.2.1 Allgemein 

Die Probeflächen und Suchräume sind mit dem Konzept-Entwurf für das Vogelmonitoring 
Bayern und hierüber mit dem bundesweiten ĂVogelmonitoring Deutschlandñ (Stickroth et al.) 
abgestimmt, um ggfs. Synergien nutzten zu können. 
 

2.2.2 Größe der zu kartierenden Fläche 

SPAs decken in der Regel sehr große Flächen ab (z.B. Spessart mit 28.393 ha, Nürnberger 
Reichswald mit 38.192 ha, Ammergebirge mit Kienberg und Schwarzenberg mit 30.115 ha). 
Flächendeckende Kartierungen sind deshalb nicht für alle Arten leistbar. 
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Bedingt durch die oft großen Aktionsräume der Waldvögel (z.B. Schwarz- oder Grauspecht) 
können andererseits zu kleinflächige Kartierungen verfälschte Ergebnisse liefern. 
 

Zur Festlegung der zu kartierenden Probeflächengröße findet deshalb ein gestaffeltes Modell 

Anwendung (siehe Tab. 2): 

Tab. 2: Probeflächenanteil nach Waldfläche (Flächenangaben aus SDB) in SPAs gegliedert; Flächengröße 

in Zeile 1 für die gesamte Waldfläche eines SPA bei Kategorie 1 bzw. modelliertes Habitat bei Kategorie 2. 

 
 

2.2.3 Repräsentative 400 ha Probeflächen/ Arten der Kategorie 1 

 
Arten der Kategorie 1 werden in zufallsverteilten Probeflächen mit je 400 ha erfasst. 
 
Hierzu wird über jedes SPA ein Gitternetz mit 2 x 2 Kilometer Kantenlänge gelegt. 
Die Auswahl der zu kartierenden Flächen erfolgt zufällig, bei sehr heterogenen Gebieten 
(z.B. Berücksichtigung eines Höhengradienten) auch gerichtet. 
 
Durch die Überschneidung der 400 ha-Quadrate mit der SPA-Grenze und den in der Probe-
fläche enthaltenen Offenlandanteilen, wird die darin enthaltene Kartierfläche verkleinert (v.a. 
bei randlich gelegenen Probeflächen und länglich ausgeformten SPAs (z.B. Auwaldstreifen)). 
Die innerhalb der 400 ha-Probefläche liegenden Waldanteile sollen 300 ha (am Stück) nicht 
unterschreiten, da bei zu kleinen Kartiergebieten größere Fehler durch Randlinieneffekte 
(Anschneidung mehrerer Reviere) eintreten können. 
Hier sollen benachbarte Probeflächen solange aufaddiert werden, bis eine mind. 300 ha gro-
ße, ± zusammenhängende Waldfläche entstanden ist. 
Eine Besonderheit bilden Gebiete mit einer innigen, mosaikartigen Verzahnung von Wald- 
und Offenlandanteilen. Da eine sinnvolle Abgrenzung zwischen Wald- und Offenland-
Lebensraum der Arten hier meist nicht möglich ist, werden diese Komplexe in den Probeflä-
chen auf gesamter Fläche kartiert.  
 
Hiervon nicht betroffen sind SPAs mit zahlreichen, teilweise kleinen Teilgebieten. In diesen 
sollen die Teilgebiete oder ggf. eine Auswahl als Zählgebiete festgelegt werden, deren Ab-
grenzung sich an den Schutzgebietsgrenzen orientiert.   
 
Eine Sondersituation ist auch gebietsweise in den Alpen und im Bayerischen Wald gegeben, 
da hier Flächen häufig nicht flächig begehbar sind. In diesen Fällen sollten alternativ 
Transekte festgelegt werden, die sich am Wegenetz orientieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Größenklasse SPA 

[ha] 
< 400  < 1200  

1200 ï 

5.000  

5.000 ï 

10.000  

10.000 ï

20.000  
> 20.000  

Anteil Probeflächen Gesamtfläche mind. 400 ha mind. 30 % mind. 20 % mind. 15 % mind. 10 % 
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400 ha 

390 ha 

400 ha 

360 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Aus einem Gitternetz von 2 x 2 km Kantenlänge werden die zu kartierenden Probeflächen zufällig 
ausgewählt. Die zusammenhängende Mindestkartierfläche darf 300 ha nicht unterschreiten 
 
Die Probeflächen werden dauerhaft angelegt.  

 
 

2.2.4 Habitatmodellierung/ Arten Kategorie 2 

Der Bearbeitung der Kategorie-2-Arten liegt eine Habitatmodellierung bzw. eine nach 

definierten Kriterien abgegrenzte Suchraumkulisse zugrunde. 

Zur Eingrenzung der Flächen sollen 

 in GIS vorhandene Daten (z.B.Geländemodelle) 

 Luft- und Satellitenbilder (Fernerkundung) 

 Forstinventurdaten 

 Daten aus vorhandenen Naturschutz-Fachkartierungen (Art- und Biotopkartie-

rungen) 

 Ortskennerwissen (aus Forst- und Umweltverwaltung, Forstbetrieb, ehrenamtli-

che Mitarbeiter der Vogelschutzwarte, Verbände, Privatpersonen...)  

genutzt werden.  

Ziel der Erstellung einer Suchraumkulisse ist die Konzentration der Kartierung auf vorab 

ausgewählte Habitatflächen, die die erforderlichen Lebensraumparameter der Art 

widerspiegeln. Die Kriterien für die Habitatmodellierung sind in den jeweiligen Kartieran-

leitungen der Arten angegeben. Sie werden vom Kartierer/ Artspezialist vor Ort  überprüft 

und erst dann endgültig festgelegt.   

 

 

 

Beispiel: SPA-Waldfläche 7.500 ha 
 
Č 20 % sind zu kartieren = 1.500 ha 
 
Č Probeflächenauswahl zufällig anhand 
400 ha Raster 
 
Č es werden nur Flächen innerhalb des 
SPAs kartiert 
(hier 400 + 400 + 360 + 390 ha = 1.550 ha) 
 
Č die Mindestgröße einer zusammenhän-
genden Waldfläche in einem Raster beträgt 
300 ha  
 
Čzufällig ausgewählte Rasterflächen, de-
ren zusammenhängende Waldfläche klei-
ner 300 ha ist, werden zu benachbarten 
Rastern aufaddiert, bis die 300 ha erreicht 
sind. 
(Begründung: Vermeidung von Kartier-
Unschärfen durch zu große Randlinienef-
fekte) 
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Je nach Flächenumfang der modellierten Fläche kann auch hier mit einem Stichprobenraster 

der Arbeitsaufwand reduziert werden. Die Entscheidung wird für jedes Gebiet und jede Art in 

Abhängigkeit zur Größe des potentiellen Habitats neu getroffen.  

Mit Blick auf einer möglichen - auf den Suchräumen aufbauender - Fortschreibung des SDB, 

sind Wiederholungsaufnahmen zunächst auf der gleichen Probefläche durchzuführen wie bei 

der Ersterhebung (zur Trendeinschätzung der Population). 

Dynamische Prozesse in Wäldern führen aber auch ohne Zutun des Menschen zu sich ver-

ändernden Habitatstrukturen. So werden z.B. kleinflächig durch Windwurf entstandene Suk-

zessionsflächen wieder vergehen und alte, reife Biotopbäume irgendwann dem Sturm zum 

Opfer fallen und neue Lücken schaffen. Bei einer möglichen Folgeaufnahme sind deshalb 

verlorengegangene, ebenso wie neu hinzugekommene Habitatstrukturen in und außerhalb 

der ursprünglichen Suchraumkulisse zu bewerten.  

 

3. Kartierarbeiten 

3.1 Datenrecherche 

Vor Beginn der Kartierarbeiten sind möglichst alle bereits vorhandenen Daten (Ortskenner-
wissen, Kartierungen von Verbänden und Behörden, Forschungsprojekte etc.) zu diesen 
Arten zusammengetragen.  

Abb. 2: Beispiel für die Modellierung geeigneter Habitatstrukturen zur Erstellung einer Suchraumku-
lisse für den Mittelspecht 
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Dies erfolgt zum Teil vorab von der LWF. Jedoch sind weiterführende Recherchen vor Ort 
durchzuführen. 
Bei der Recherche wird die Aktualität des Datenmaterials und dessen Verwertbarkeit über-
prüft. Kann das Material verwendet werden, weil es mit vergleichbaren Standards erhoben 
wurde, sind weiterführende Kartierarbeiten nicht notwendig. Oft wird jedoch eine ergänzende 
Kartierung der Arten erfolgen müssen. 

3.2 Kartiermethodik 

Die Kartiermethodik für die zu kartierenden Vogelarten ist der jeweils aktuellen Fassung der 
Kartieranleitungen ĂErfassung und Bewertung von Arten der VS-RL in Bayernñ (LWF & LfU 
2008ff) zu entnehmen.  
Die Erfassung der zu kartierenden Arten erfolgt demnach grundsªtzlich gemªÇ der ĂMetho-
denstandards zur Erfassung der Brutvºgel Deutschlandsñ (SÜDBECK et al. 2005). 
Es wird eine Revierkartierung (oder Linientaxierung) in klar definierten Gebieten innerhalb 
der SPAs (Zählgebiete) durchgeführt. 
Dabei werden die zu kartierenden Flächen an günstigen Terminen, in drei Durchgängen je 
Art bzw. Artengruppe (z.B. Spechte, Eulen, spät heimziehende Arten) begangen. Die Ab-
stände der Begangslinien richten sich nach der Hör(Sicht-)weite der jew. Art.  
 
Wenn möglich sind die drei Kartierdurchgänge so zu planen, dass Artengruppen mit ähnli-
cher Brutphänologie/ Bruthabitaten gemeinsam erfasst werden (siehe 3.4). 
 
Bewertungsmaßstab für die Population ist die  

 Siedlungsdichte (Brutpaare, Reviere, singende Männchen) oder die  

 Aktivitätsdichte (Anzahl der Art-Nachweise im Rahmen der Kartierbegänge). 
(= bei Nicht-Brütern (Nahrungsgästen) oder Arten, bei denen Brutnachweise nicht 
oder nur mit massiven, aus Naturschutzgründen nicht vertretbaren Störungen möglich 
sind (z.B. Raufußhühner)). 

 
Zur Erfassung von Greifvögeln wäre es grundsätzlich sinnvoll, im Rahmen von Vorbegängen 
oder parallel stattfindenden Kartierungen den Standort der Horste punktgenau zu dokumen-
tieren (z.B. Einmessung mittels GPS). Dadurch werden die Kartierarbeiten im Frühjahr er-
heblich erleichtert (mitunter erst ermöglicht). 

3.3 Tagesleistung kartierte Fläche 

Durch die artspezifisch vorgegebene Kartiermethodik kann die Tagesleistung an zu kartie-
render Fläche grob standardisiert werden. Abweichungen sind aber durch folgende Einfluss-
größen möglich:  

 Art der Kartierung (mit oder ohne Klangattrappe),  

 die Auffälligkeit der Art (Hörweite der Rufe, Einzugsbereich der Klangattrappe),  

 das günstige Zeitfenster für die Kartierung und natürlich  

 ob und wie umfangreich Datenmaterial bereits vorhanden ist. 
 

Es wird davon ausgegangen, dass man im durchschnittlichen Gelände ohne Verhörstopps 
zirka 2 km pro Stunde zurücklegen kann. Der Erfassungskorridor ist im Normalfall die dop-
pelte Hörweite oder der doppelte Wirkungsbereich der Klangattrappe und legt den Abstand 
der Kartierwege bzw. bei Einsatz einer Klangattrappe den Abstand zwischen den Stopps 
fest. Der Einfachheit halber wurde bei der Hörweite nicht eine Kreisform, sondern ein Quad-
rat angenommen. Dies kann dadurch gerechtfertigt werden, dass bei der Hörweite nicht die 
absoluten Maximalwerte verwendet wurden.    



Erfassung und Bewertung von Waldvogelarten in SPA  

 

14 
 

Bayerische Landesanstalt 

für Wald und Forstwirtschaft 

 

Tab. 3: Orientierungswerte zur Tagesleistung Kartierfläche je Art 

Art 

Tages-

leistung 

Kartier-

fläche 

Zeitfenster 

Einsatz 

Klang-

attrappe 

Verhör-

punkte-

raster bzw. 

Abstand 

Begangs-

Linien 

Kartierdetails 

Eisvogel 8-10 km Nicht Mittagszeit   
Bäche, wenn möglich, von Mündung zur Quelle 

abgehen 

Zwerg-
schnäpper 

80 ha 
SA bis 4 Std. nach 

SA (4 h) 
 100m Wegstrecke 8 km, Erfassungskorridor 100 m 

Halsband-
schnäpper 

120-180 
ha 

1 h vor SA bis 5 h 
nach SA 

 100- 150m Wegstrecke 12 km, Erfassungskorridor 100 m 

Auerhuhn 
ca. 30 

Punkte/ 
Tag 

----  200x200m 
Erfassung indirekter Nachweise an Rasterprobeflä-
chen (je 5Min) + 7 Min für Aufsuchen der Punkte, 

Strukturbeschreibung = 4- 5 Punkte/ h 

Haselhuhn 54 ha 
SA bis 4 h nach SA 

und 15-18 Uhr 
X 150x150m 

Klangattrappe, 13 min. pro Stopp, 24 Stopps, 
Stopp alle 150 m, 3,45 km Wegstrecke, Erfas-

sungskorridor 150 m 

Heidelerche 240 ha SA bis 4 h nach SA X 300m 
Wegstrecke 8 km,  

Erfassungskorridor 300 m 

Ziegen-
melker 

160 ha 

0,5-1,0 h nach SU 
bis Mitternacht und 
2 h vor SA bis SA 

(2,25 h) 

(x) 400m 
Klangattrappe, 7,5 min pro Stopp, Stopp alle 400 
m, 3,6 km Wegstrecke, Erfassungskorridor 400 m 

Sperlings-
kauz 

800 ha 

2 h vor SU bis 1 h 
nach SU und 1 h 

vor SA bis 2 h nach 
SA 

x 1000x1000m 
Klangattrappe, 8 Stopps auf 8 km Wegstrecke, 
Stopp alle 1000 m, Erfassungskorridor 1000 m 

Raufußkauz 800 ha SU bis 3 h nach SU X 1000x1000m 
Klangattrappe, 7,5 min. pro Stopp, 8 Stopps, Stopp 

alle 1000 m, Erfassungskorridor 1000 m 

Rotmilan 4800 ha 

2-3 h nach SA bis 
Mittag und nachmit-

tags bis 1,5 h vor 
SU (6 h) 

 2 km 
Pro Aussichtspunkt 20-30 min., 12 Stopps, Stopp 

alle 2 km, erfasste Fläche pro Stopp 400 ha. 

Schwarz-
milan 

3200 ha 
9°° - 12°° Uhr und 

nachmittags ab 
16°° Uhr 

 2 km 
Verweildauer je Aussichtspunkt (alle 2 km) 20-30 
min., 5 Punkte (mit Ortswechsel am Vormittag); 3 
am Nachmittag; erfasste Fläche pro Stopp 400 ha  

Wespen-
bussard 

 

Mit einsetzender 
Thermik ab ca. 10°° 
und nach Mittag bis 

15°° Uhr 

  Pro Aussichtspunkt 20-30 min. 

Grauspecht 200 ha SA bis Mittag (5 h) X 300x300m 
Klangattrappe, 8 min pro Stopp, Stopp alle 300 m, 

6,6 km Wegstrecke, Erfassungskorridor 300 m 

Mittelspecht 
99 (100) 

ha 
SA bis Mittag (5 h) X 150x150m 

Klangattrappe, 8 min pro Stopp, 44 Stopps, Stopp 
alle 150 m, 6,45 km Wegstrecke, Erfassungskorri-

dor 150 m 

Schwarz-
specht 

500 ha SA bis Mittag (5 h)  500m 
Keine Klangattrappe, Wegstrecke 10 km, Erfas-

sungskorridor 500 m 

Weißrü-
cken-specht 

180 ha 
ab SA bis Vormittag 

(4,5h) 
X 300x300m 

Klangattrappe, Wegstrecke 6 km, 5 Min/Stopp, alle 
300m Stopp, Erfassungskorridor 300m  

Dreizehen-
specht 

375 ha 
(350 ha) 

SA bis Mittag (5h) X 500x500m 
Klangattrappe, 5 Min/Stopp, Wegstrecke 7,5 km, 

Stopp alle 500 m, Erfassungskorridor 500 m 

 

3.4 Gleichzeitige Kartierung mehrerer Arten 

Wenn kein geeignetes Datenmaterial vorhanden ist, sichert die grundsätzliche Vorgehens-
weise gemªÇ der ĂMethodenstandards...ñ (SÜDBECK et al. 2005) die Vergleichbarkeit der 
gewonnenen Daten. 
 
Der gleichzeitigen Kartierung mehrerer Arten sind dadurch aber auch klare Grenzen gesetzt: 

 Die Erfassungs- und Wertungszeiträume der Arten sind z.T. sehr verschieden. 

 Der tageszeitliche Erfassungszeitraum ist unterschiedlich (Tag/Nacht). 
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 Die Heimlichkeit einiger Arten verlangt längere Verweilpausen an den Verhörpunk-
ten oder unterschiedliche Abstände zwischen den Begangslinien. 

 Probeflächen von Arten, deren Habitat modelliert wird und von Arten die standardi-
siert in den 400 ha-Zählgebieten erfasst werden, sind nur selten deckungsgleich  

 
Bei der gleichzeitigen Kartierung verschiedener Arten ergeben sich aber auch Synergieeffek-
te, die zur Verkürzung der Kartierzeiten führen können. 

 
Ā Wo immer möglich, sollen geringfügig voneinander abweichende Kartiermethoden inner-
halb einer Probefläche aufeinander abgestimmt werden, da die Vorteile einer gleichzeitigen 
Kartierung meist überwiegen. 
 
Synergien in standardisierten Probeflächen sind bei folgenden Artenkombinationen in einem 
Gebiet denkbar: 

 Dreizehen- und Weißrückenspecht (Verhörpunkte im Abstand von 250m für Weißrü-
ckenspecht und 500m für Dreizehenspecht) 

 Schwarzspecht und Grauspecht (Verhörpunkte im Abstand von 250m für Grau- und 
500m für Schwarzspecht (ohne Klangattrappeneinsatz)); ggf. auch Nachweise der 
Dohle und Hohltaube als Beiarten bei Funden von Schwarzspecht-Höhlen 

 RaufuÇkauz und Sperlingskauz (zuerst Sperlingskauz und beim ĂR¿ckwegñ Raufuß-
kauz) 

 Mittelspecht und Halsbandschnäpper (Abstände der Verhörpunkte bzw. 
Begangslinien 150 m) 

 Beilªufige/ nachrichtliche Arterfassungen von Ăzu bewertenden Artenñ wªhrend der 
Kartierung von Anhang I-Arten etc. 

3.5 Einsatz der Klangattrappe 

Für einige Arten können abgesicherte Artnachweise nur durch den Einsatz einer Klangat-
trappe erfolgen. In den Kartieranleitungen (ĂErfassung und Bewertung von Arten der VS-RL 
in Bayernñ (LWF & LfU 2008ff)) ist die Anwendung entsprechend geregelt. 
 
Bei Verwendung einer Klangattrappe besteht die Gefahr, dass die Population überschätzt 
wird. Grund hierfür ist, dass einige Vogelarten/Revierinhaber über ihr Territorium hinaus der 
Tonquelle folgen (z.T. über weite Strecken) und somit die Zuordnung zu einem bestimmten 
Revier nicht mehr möglich ist bzw. Doppelwertungen erfolgen. Dieses Phänomen ist v.a. 
beim Schwarzspecht ausgeprägt, so dass bei dieser Art auf den Einsatz einer Klangattrappe 
zur Ermittlung der Siedlungsdichte überwiegend verzichtet werden muss. Aus artenschutz-
rechtlichen Gründen muss die Anwendung der Klangattrappe sofort eingestellt werden, so-
bald ein Revierinhaber darauf antwortet, da dies im Extremfall zur Aufgabe des Reviers füh-
ren kann. Der Einsatz der Klangattrappe muss von der Höheren Naturschutzbehörde arten-
schutzrechtlich genehmigt werden. 

3.6 Festlegung von Ăsensiblenñ und Ăwertvollenñ Bereichen sowie von 
Bereichen mit erheblichen Beeinträchtigungen/ Störungen für die Maß-
nahmenplanung  

Erfordert der Erhaltungszustand einer Art notwendige Erhaltungsmaßnahmen, ist deren 
Identifizierung und Darstellung entscheidend für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes. Die Planung von Erhaltungsmaßnahmenflächen ist in der 
ĂArbeitsanweisung zur Erhaltungsmaßnahmenplanungñ (LWF (2009) (in Ergänzung zu Ab-
schnitt 4.9. der AA FFH Wald (25.9.2009, Endfassung)) geregelt. 
Die Erhaltungsmaßnahmen konzentrieren sich demnach zum großen Teil auf  
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 besonders Ăsensibleñ Bereiche, die vor unbeabsichtigten Eingriffen gesch¿tzt wer-
den sollen, 

 besonders Ăwertvolleñ Bereiche, deren guter Erhaltungszustand im Gebiet defizitär 
ist und deshalb der Erhaltung bedarf und  

 (punktuelle oder flªchige) Ăerheblichen Beeinträchtigungenñ (z.B. Waldwander-
parkplatz neben sensiblem Bruthabitat). 

Erhaltungsmaßnahmen können auch notwendig sein, um einer schleichenden Verschlechte-
rung oder negativen Veränderungen die ohne Maßnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
befürchten wären, vorzubeugen.  
Soweit notwendig, werden deshalb im ganzen SPA (auch außerhalb der Probeflächen) pla-
nungsrelevante, artspezifisch sensible und wertvolle Bereiche sowie erhebliche Beeinträchti-
gungen kartographisch dargestellt.  
In den Flächen außerhalb der Kartiergebiete werden jedoch keine Parameter erhoben, die in 
die Bewertung des Erhaltungszustandes mit einfließen. 
Um die oben genannten Bereiche zu erfassen, sind zusätzlich zu den Geländeterminen im 
Zuge der Artkartierung, weitere qualifizierte Begänge notwendig. Vor allem sind aber auch 
die Ergebnisse der zuvor erfolgten Gebietsrecherche entsprechend auszuwerten (z.B. Orts-
kennerwissen, bereits vorhandene Daten aus anderen Kartierungen). Vorhandene Polygone 
aus vorangegangenen Natura2000-Kartierungen (Lebensraumtypen- & FFH-Art-
Kartierungen) sind ï wo immer möglich - zu übernehmen. Dies gilt besonders für Flächen, 
die auf der Erhaltungsmaßnahmenkarte dargestellt werden sollen.  
Bei der Abgrenzung und Formulierung von Maßnahmen müssen mögliche Zielkonflikte zwi-
schen Wald- und Offenlandarten auf der jew. Teilfläche bereits aufgelöst/ priorisiert sein.  
 

4. Auswertung der Kartierungen und Datenerfassung   

4.1 Begriffsdefinitionen Arterfassung 

Ziel der Art-Kartierungen ist die Bewertung des Erhaltungszustandes der Population. Ent-
scheidend ist hierfür die Ermittlung der Siedlungsdichte der einzelnen Schutzgüter (Reviere, 
Brutpaare, singende Männchen) pro kartierter Fläche. 
Die Aktivitätsdichte (= Individuenzahl je Flächeneinheit; gewertet wird der Begang mit der 
höchsten Anzahl an Nachweisen (z.B. auch Sichtung von Jungvögeln, revierloser Männchen 
etc.)) ist ein unmanipulierbarer Rohwert, dessen Aussagegehalt i.d.R. jedoch erst über eine 
Zeitreihe (Wiederholungsaufnahmen) zum Tragen kommt. 
 
In den Kartieranleitungen werden folgende Begriffe verwendet (siehe SÜDBECK et al. 2005 
und HAGEMEIJER, E.J.M. & M.J. BLAIR (1999): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: 
Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London): 
ĂB-Nachweisñ - Brutzeitfeststellung liegt bei einer Beobachtung des Altvogels (akustisch oder 
visuell) während der Balz- und Brutzeit vor (= Wertungszeitraum, vgl. SÜDBECK et al. 2005). 
Diese Nachweise werden noch nicht als Revier gewertet. 
 
Revierfeststellung liegt nur bei Brutverdacht bzw. ïnachweis vor: 
ĂC-Nachweisñ - Brutverdacht (= Ăwahrscheinliches Br¿tenñ gem. EBCC) liegt nach den art-
spezifischen Definitionen in den Kartieranleitungen vor (z.B. zweimalige Beobachtung eines 
singenden Männchens im Abstand von mind. Einer Woche im Wertungszeitraum). 
ĂD-Nachweisñ - Brutnachweis (= Ăgesichertes Br¿tenñ gem. EBCC) liegt insbesondere bei 
Fund von Gelegen oder Jungen vor. 
 
Die Siedlungsdichte ist gleich der Summe aus Brutverdacht und Brutnachweisen abgeleite-
ten Reviere pro Bezugsfläche.  
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Die Bezugsfläche ist die Gesamtheit der kartierten Fläche innerhalb eines SPAs (bei Katego-
rie-1-Arten kann aufgrund der standardisierten, repräsentativ ausgewählten Probeflächen 
meist auf das Gesamtgebiet hochgerechnet werden). 
Bei Kategorie 2 Arten bezieht sich die Siedlungsdichte auf das modellierte und kartierte Ha-
bitat (wobei im Rahmen der Habitatmodellierung schließlich das gesamte potenziell von der 
Art besiedelbare Habitat im SPA Ăbegutachtetñ und kartiert wird. Die Ergebnisse in den Mo-
dellflächen sollten deshalb den Gesamtbestand im SPA gut wiederspiegeln). 
 
Die Aktivitätsdichte ergibt sich aus der Anzahl der Nachweise (akustisch oder visuell) von 
Individuen des Beganges mit der höchsten Nachweisdichte geteilt durch die jeweils kartierte 
Fläche.  

4.2 Dokumentation der Arterfassung 

 
4.2.1 Auswertung der Arbeitskarten 

Die Ergebnisse der einzelnen Kartierbegänge werden in den Arbeitskarten (Orthofotos 
1:10.000) mit einheitlichen Verhaltenssymbolen (siehe Abb. 3) dokumentiert.  
Nach Abschluss der drei Kartierbegänge werden aus diesen Einträgen die Brutreviere (Pa-
pierreviere) abgeleitet.  
Eine ausführliche Anleitung zur Überführung der Tageskarte in eine Revierkarte findet sich in 
den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005, S. 
64 ff). 
 

 
 
Abb. 3: 
 Verhaltenssymbole zur Übertragung  
der Kartierbeobachtungen in die Ăvorlªufige 
Artkarteñ (aus SÜDBECK et al. 2005) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.2 Analoge Erfassung der Punktdaten in Transparent-Karten 

Jedes Papierrevier wird mit einem Punkt dargestellt (möglichst im Kern-Bruthabitat) (siehe 
Abb.4). und in einen Transparent-Kartensatz übernommen. Die einzelnen Punkte werden 
dort fortlaufend eindeutig nummeriert (ĂPUNKT_NRñ). Die dazugehörigen Attribute werden in 
eine vorgegebene Excel-Tabelle übertragen (siehe Tab.4). In der Spalte ĂPUNKT_TYPñ wird 
aus einer Auswahlliste die Nachweisart unterschieden (z.B. ĂRevierñ=Mittelpunkt eines Brut-
reviers; ĂNeststandortñ=punktgenauer Standort eines Nestes; ĂFundpunkt direkter Nach-
weisñ=Einzelsichtung einer Art, ohne dass ein Brutrevier abgeleitet werden kann etc.). Sofern 
belastbar, mit vergleichbaren Kartiermethoden erhoben und für das Gebietsmanagement 
relevant, können auch recherchierte Nachweise von Brutrevieren aus früheren Jahren nach-
richtlich als Ăalter Nachweisñ erfasst werden. 
Wenn möglich, wird zudem die Anzahl der beobachteten Individuen, getrennt nach Ge-
schlecht, angegeben (ANZAHL_M, -W, -J). Die Angabe des Brutstatus (A=anwesend zur 
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Brutzeit, B=mögliches Brüten, C=wahrscheinliches Brüten, D=sicheres Brüten) ist obligato-
risch. Die Datumsangabe zum jew. Datensatz bezieht sich auf den Fertigstellungstermin des 
Managementplan-Entwurfs im jeweiligen SPA. 
Die Transparent-Karten werden zentral an der LWF georeferenziert und anschließend digita-
lisiert. 
 

4.2.3 Digitale Erfassung der Punktdaten  

Die Erfassung der Artnachweise kann nach Rücksprache mit der LWF auch digital erfolgen. 
Für die digitale Erfassung der Vogelarten wird dann eine File-Geodatabase mit den entspre-
chenden Featureclassen (oder wahlweise Muster-Shapefiles) seitens LWF bereitgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Jeder Punkt auf der Transparent-Karte (über der Arbeitskarte (=Orthofoto 1:10.000)) stellt einen 
Artnachweis (i.d.R. Mittelpunkt des Brutreviers) dar. Die zu den Punkten gehörigen Sachdaten werden in 
die entsprechende Excel-Tabelle eingetragen. 

 

 

Tab. 4: Attribute-Tabelle zu den einzelnen Art-Nachweisen im Transparentkartensatz 

 
 
 
 
 


































































